
von Entscheidungen der übergeordneten Leitungen 
maßgeblich teilnehmen, wenn die materiellen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen ihres Ge
bietes berührt werden. Die Volksvertretungen und ihre 
Räte müssen die Möglichkeit erhalten, die Tätigkeit 
aller auf ihrem Territorium befindlichen Betriebe, In
stitutionen und Organisationen in solchen Fragen zu 
koordinieren, die den Wohnungsbau, den Handel und 
die Dienstleistungen, die Einrichtungen der sozialen 
und kulturellen Betreuung der Bevölkerung, also alle 
Gebiete betreffen, die die Arbeite- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen berühren. In nicht geringe
rem Umfang gilt das für jene Einrichtungen, die der 
Betreuung und Erziehung der Kinder dienen.
Wir halten es aber auch für notwendig, daß sich die 
Qualität der Beschlüsse der Volksvertretungen verbes
sert, daß konkreter festgelegt wird, was von wem in 
welcher Frist mit welchem Ziel zu tun ist und wer mit 
wem dabei zusammenzuarbeiten hat. Wir sind dafür, 
daß die Durchführung der Beschlüsse strenger kontrol
liert wird, daß die Abgeordneten gemeinsam mit der 
Bevölkerung selbst überprüfen, welche Ergebnisse aus 
ihren Beschlüssen tatsächlich herausgekommen sind. 
Auf diese Weise wird zugleich die Rechenschaftslegung 
der Abgeordneten vor den Wählern lebendiger. Sie muß 
sowohl in den Betrieben in Zusammenarbeit mit der 
Betriebsleitung und den gesellschaftlichen Organisa
tionen, vor allem den Gewerkschaften, als auch in den 
Wohngebieten zusammen mit den Ausschüssen der Na
tionalen Front zu einem echten Forum des Erfahrungs
austausches und der Problemdiskussion werden. Dazu 
ist erforderlich, die Abgeordneten ständig gründlich 
und aktuell zu informieren. Das Zentralkomitee hält es 
für erforderlich, daß entsprechend den Bestimmungen 
unserer Verfassung die Aufgaben und Befugnisse der 
örtlichen Volksvertretungen, ihrer Abgeordneten, Kom
missionen und ihrer Räte in den Bezirken, Kreisen, 
Städten, Stadtbezirken, Gemeinden und Gemeindever
bänden durch Gesetz geregelt werden.
Alle, die in unserer Gesellschaft Verantwortung tra
gen, sind verpflichtet zur Achtung gegenüber allen Bür
gern ohne Unterschied, sind verpflichtet zu aufmerk
samem und rücksichtsvollem, feinfühligem und höfli
chem Verhalten. Aufgeschlossen gegenüber den Be
dürfnissen und den Anliegen der Werktätigen, sollen 
sie ihre Tätigkeit stets als Dienst am Volke betrachten. 
Erscheinungen von Herzlosigkeit und Bürokratismus — 
wo immer sie auftreten mögen — werden wir entschie
den bekämpfen.
Große Bedeutung kommt in unserer sozialistischen De
mokratie der Volkskontrolle zu. Gegenwärtig sind in

den Organen der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion mehr 
als 160 000 Arbeiter, Genossenschaftsbauern und andere 
werktätige Bürger ehrenamtlich tätig. Die Partei wird 
auch künftig darum kämpfen, daß die Leninschen Ideen 
der strengen Rechenschaftslegung und Kontrolle bei 
uns konsequent verwirklicht werden.
Die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft be
stimmt auch die Funktion und den Ausbau des soziali
stischen Rechts. Dieses Recht ist Ausdruck der Macht 
der Arbeiterklasse. Es dient der Sicherung unserer so
zialistischen Ordnung und setzt die juristischen Nor
men für das Zusammenleben der Menschen. Es garan
tiert, daß die Rechte und Belange der Bürger in unse
rem Staat gewahrt werden.
In welch hohem Maße die Werktätigen der Deutschen 
Demokratischen Republik das Recht als ihre eigene 
Sache gestalten und wahren, zeigt sich in der öffent
lichen Beratung wichtiger Gesetze, in der Tätigkeit 
der mehr als 46 000 Schöffen und 250 000 Mitglieder der 
gesellschaftlichen Gerichte wie auch der vielen Bürger, 
die in anderer Form in der Rechtspflege und bei der 
Erziehung von Rechtsverletzern mitwirken. Die sozia
listische Gesetzlichkeit zu festigen ist aber nicht nur 
Sache der Justizorgane und der in der Rechtspflege 
unmittelbar tätigen Bürger. Es geht darum, daß überall 
im täglichen Leben unserer Gesellschaft die Einhal
tung des sozialistischen Rechts und bewußte Disziplin 
zur festen Gewohnheit der Menschen werden.

Wer glaubt, sich über die für alle geltenden Regeln 
des sozialistischen Zusammenlebens hinwegsetzen zu 
können, handelt gegen die Interessen der Werktätigen. 
Von allen Staats- und Wirtschaftsfunktionären muß ge
fordert werden, daß sie vorbehaltlos die Gesetzlichkeit 
achten und die Gewährleistung von Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit zum festen Bestandteil ihrer Leitungs
tätigkeit machen. Selbstverständlich schließt das auch 
— im großen wie im kleinen — die strikte Wahrung 
der Rechte der Bürger ein. Die Rechtssicherheit ist ein 
wichtiger Faktor, der das Vertrauen der Bürger zu ih
rem sozialistischen Staat festigt. Angriffe gegen unsere 
sozialistische Ordnung, gegen das sozialistische Eigen
tum, gegen Gesundheit und Leben der Bürger werden 
konsequent geahndet.
Die Stärkung der sozialistischen Gesetzlichkeit erfor
dert, daß wir unsere Rechtsordnung ständig vervoll
kommnen. Dazu gehört, schrittweise das sozialistische 
Wirtschaftsrecht und unser Arbeitsrecht auszugestalten 
und das Zivilgesetzbuch fertigzustellen. Unsere Gesetze 
und Verordnungen sollen für die Bürger verständlich 
und überschaubar sein.
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Die Wirksamkeit des sozialistischen Rechts erhöhen
„Unser sozialistisches Recht bringt den Willen des 
werktätigen Volkes unter Führung der Arbeiterklasse 
zum Ausdruck. Es entspringt den objektiven Gesetz
mäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und 
ist auf ihre Durchsetzung gerichtet. Unser Recht hat 
die Aufgaben dieser Entwicklung und die staatlichen 
Grundregeln des sozialistischen Zusammenlebens der 
Menschen zum Hauptinhalt. Es dient dazu, die Pro
duktivkräfte und die sozialistischen Produktionsver
hältnisse planmäßig zu entfalten, alle Bürger im 
Geiste des Sozialismus zu erziehen und unsere Ord
nung gegen die Anschläge ihrer Feinde zu schützen.“ 

(Programm der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands)

Von der Verantwortung der Arbeiterklasse für die
Schaffung und Verwirklichung des neuen, revolutio
nären Rechts zeugte stets die Politik unserer Partei. 
Die SED ging und geht dabei von der marxistisch- 
leninistischen Erkenntnis aus, daß eine grundlegende 
Aufgabe der Arbeiterklasse nach ihrer politischen 
Machtergreifung darin besteht, unter Führung ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei die planmäßige Ge
staltung des sozialistischen Überbaus in Übereinstim
mung mit den Veränderungen der Basis zu gewähr
leisten. So hat unsere Partei mit der Herausarbeitung 
der jeweils nächsten Schritte der gesellschaftlichen 
Entwicklung zugleich auch die Aufgaben für die Ge
staltung des Rechts gestellt, hat sie der Gewährleistung
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